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Einstellung
in der Auseinandersetzung mit der Umwelt erwor
bene Persönlichkeitseigenschaft, die als objekt- 
Ъѳ zogen e innere Hand lungs- und Reaktionsbereit
schaft relativ beständig das Erleben und Verhal
ten ausrichtet.
E. spielen in allen operativen und operativ in
teressierenden Handlungen eine wichtige Rolle, 
da sie persönliche Ent Scheidungen erleichtern, 
eine entsprechende Orientierung in der Handlungs
situation vom Standpunkt des Handelnden aus er
lauben, das Einhalten bestimmter Nonnen und Re
geln innerlich mitbedingen und insgesamt moti
vierend wirken.
Als E. zur Veit und Gesellschaft, zu anderen Men
schen und Kollektiven, zur Arbeit und zu sich 
selbst können sie sich vielseitig und differen
ziert beim einzelnen entwickeln. Genaue Kenntnis 
der E. läßt Voraussagen von hoher Wahrscheinlich
keit auf künftiges Verhalten zu.
Bei starker Verfestigung und Verallgemeinerung 
können E. die Qualität von Überzeugungen anneh
men. Diese sind zumeist weltanschaulichen und 
wissenschaftlichen Inhalts und haben in der Denk- 
und Lebensweise eines Menschen eine zentrale Be
deutung. Als sozialistische, religiöse, humani
stische oder auch antikommunistische Überzeugun
gen können sie maßgeblich das Gesamtverhalten be
dingen.

Einstellung, feindliche
besonders stark ausgeprägte und verfestigte Form 
der negativen Einstellung zur sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftaordnung und ihrer welt
anschaulichen Grundlage, dem Marxismus-Leninismus. 
Feindliche E. können zu Handlungen führen, 'die 
offen oder getarnt dem Ziel dienen, die Entwick
lung der sozialistischen Staats- und Gesell
schaf tsordnung als Ganzes oder in einzelnen Be
reichen zu stören, aufzuhalten oder rückgängig zu 
machen. Handlungen, die auf feindlichen E. beru
hen, erfüllen meist Tatbestände des sozialisti
schen Strafrechts. Personen mit feindlichen E. sind 
deshalb in der politisch-operativen Arbeit recht
zeitig zu erkennen ( —► Einstellungsanalyse).
Das Umschlagen von feindlichen E. in feindliche 
Handlungen ist durch geeignete Maßnahmen vorbeu
gend zu verhindern. Personen, die auf Grund von 
feindlichen E. staatsfeindlich tätig werden, sind 
zielstrebig und konsequent operativ zu bearbeiten.


